
Geltendes Recht Referentenentwurf 

Referentenentwurf des Bun-
desministeriums der Justiz 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Zuständigkeitsstreit-
werts der Amtsgerichte, zum Aus-
bau der Spezialisierung der Justiz 
in Zivilsachen sowie zur Änderung 
weiterer prozessualer Regelungen 

Vom ... 

Artikel 1 

Gerichtsverfassungsgesetz Änderung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes 

(GVG) 

Vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. 
Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geän-
dert worden ist 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Ok-
tober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 23 § 23

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfaßt 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit 
sie nicht ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes den Landgerichten zu-
gewiesen sind: 

1. Streitigkeiten über Ansprüche, deren
Gegenstand an Geld oder Geldeswert
die Summe von fünftausend Euro nicht
übersteigt;

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfaßt 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit 
sie nicht ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes den Landgerichten zu-
gewiesen sind: 

1. Streitigkeiten über Ansprüche, deren
Gegenstand an Geld oder Geldeswert
die Summe von achttausend Euro nicht
übersteigt;

2. ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegenstandes:

2. ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegenstandes:

e) (weggefallen) e) Streitigkeiten über Ansprüche
aus dem Nachbarrecht nach den §§
906 bis 923 und 1004 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sowie nach den
landesgesetzlichen Vorschriften im
Sinne des Artikels 124 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche;
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§ 71 § 71 

(2) Die Landgerichte sind ohne Rücksicht 
auf den Wert des Streitgegenstandes aus-
schließlich zuständig 

(2) Die Landgerichte sind ohne Rücksicht 
auf den Wert des Streitgegenstandes aus-
schließlich zuständig 

6. für Ansprüche aus dem Unterneh-
mensstabilisierungs- und -restrukturie-
rungsgesetz. 

6. für Ansprüche aus dem Unterneh-
mensstabilisierungs- und -restrukturie-
rungsgesetz; 

 „ 7. in Streitigkeiten über Ansprüche 
aus Veröffentlichungen durch Druck-
erzeugnisse, Bild- und Tonträger je-
der Art, insbesondere in Presse, 
Rundfunk, Film und Fernsehen sowie 
im Internet; 

 8. in Streitigkeiten über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge oder Konzessio-
nen, soweit sich nicht aus Teil 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen eine andere Zustän-
digkeit ergibt; 

 9. in Streitigkeiten aus Heilbehand-
lungen. 

§ 72a § 72a 

(1) Bei den Landgerichten werden eine oder 
mehrere Zivilkammern für folgende Sachge-
biete gebildet: 

(1) Bei den Landgerichten werden eine oder 
mehrere Zivilkammern für folgende Sachge-
biete gebildet: 

5. Streitigkeiten über Ansprüche aus 
Veröffentlichungen durch Druckerzeug-
nisse, Bild- und Tonträger jeder Art, ins-
besondere in Presse, Rundfunk, Film 
und Fernsehen, 

5. Streitigkeiten über Ansprüche aus 
Veröffentlichungen durch Druckerzeug-
nisse, Bild- und Tonträger jeder Art, ins-
besondere in Presse, Rundfunk, Film 
und Fernsehen sowie im Internet, 

6. erbrechtliche Streitigkeiten und 6. erbrechtliche Streitigkeiten, 

7. insolvenzrechtliche Streitigkeiten und 
Beschwerden, Anfechtungssachen nach 
dem Anfechtungsgesetz sowie Streitig-
keiten und Beschwerden aus dem Unter-
nehmensstabilisierungs- und -restruktu-
rierungsgesetz. 

7. insolvenzrechtliche Streitigkeiten und 
Beschwerden, Anfechtungssachen nach 
dem Anfechtungsgesetz sowie Streitig-
keiten und Beschwerden aus dem Unter-
nehmensstabilisierungs- und -restruktu-
rierungsgesetz und 
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 8. Streitigkeiten über die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge oder Konzessio-
nen, soweit sich nicht aus Teil 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen eine andere Zustän-
digkeit ergibt. 

 Artikel 2 

Einführungsgesetz zum Ge-
richtsverfassungsgesetz 

Änderung des Einführungsge-
setzes zum Gerichtsverfas-

sungsgesetz 

EGGVG  

Einführungsgesetz zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 300-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2099) geändert worden ist 

Das Einführungsgesetz zum Gerichts-
verfassungsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
300-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2099) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

§ 10 § 10 

Die allgemeinen sowie die in § 116 Abs. 1 
Satz 2, §§ 124, 130 Abs. 1 und § 181 Abs. 1 
enthaltenen besonderen Vorschriften des 
Gerichtsverfassungsgesetzes finden auf die 
obersten Landesgerichte der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung; 
ferner sind die Vorschriften der §§ 132, 138 
des Gerichtsverfassungsgesetzes mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß 
durch Landesgesetz die Zahl der Mitglieder 
der Großen Senate anderweitig geregelt o-
der die Bildung eines einzigen Großen Se-
nats angeordnet werden kann, der aus dem 
Präsidenten und mindestens acht Mitglie-
dern zu bestehen hat und an die Stelle der 
Großen Senate für Zivilsachen und für Straf-
sachen sowie der Vereinigten Großen Se-
nate tritt. 

Die allgemeinen sowie die in § 116 Abs. 1 
Satz 2, §§ 117, 124, 130 Abs. 1 und § 181 
Abs. 1 enthaltenen besonderen Vorschriften 
des Gerichtsverfassungsgesetzes finden 
auf die obersten Landesgerichte der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit entsprechende 
Anwendung; ferner sind die Vorschriften der 
§§ 132, 138 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, daß durch Landesgesetz die Zahl 
der Mitglieder der Großen Senate anderwei-
tig geregelt oder die Bildung eines einzigen 
Großen Senats angeordnet werden kann, 
der aus dem Präsidenten und mindestens 
acht Mitgliedern zu bestehen hat und an die 
Stelle der Großen Senate für Zivilsachen 
und für Strafsachen sowie der Vereinigten 
Großen Senate tritt. 

 § 44 
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 Anwendung des § 23 Nummer 1 und 2 
Buchstabe e, des § 71 Absatz 2 Nummer 
7 bis 9 sowie des § 72a Absatz 1 Nummer 
8 des Gerichtsverfassungsgesetzes 

 § 23 Nummer 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes ist auf Verfahren, die vor 
dem 1. Januar 2026 anhängig geworden 
sind, in der bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2025 geltenden Fassung anzuwen-
den. § 23 Nummer 2 Buchstabe e, § 71 
Absatz 2 Nummer 7 bis 9 sowie § 72a Ab-
satz 1 Nummer 8 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes finden keine Anwendung 
auf Verfahren, die vor dem 1. Januar 2026 
anhängig geworden sind. 

 Artikel 3 

Zivilprozessordnung Änderung der Zivilprozessord-
nung 

(ZPO)  

Vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geän-
dert worden ist 

Die Zivilprozessordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 
I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

INHALTSÜBERSICHT  INHALTSÜBERSICHT  

§ 102  § 102 

(WEGGEFALLEN) ÄNDERUNG DER KOSTENENTSCHEIDUNG 

§ 102 § 102 

(weggefallen) Änderung der Kostenentscheidung 

 (1) Wird die Wertfestsetzung für die Ge-
richtsgebühren 

 1. nach § 63 Absatz 3 des Gerichts-
kostengesetzes,  

 2. nach § 55 Absatz 3 des Gesetzes 
über Gerichtskosten in Familiensa-
chen, 
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 3. in Folge einer Beschwerde gegen 
die Festsetzung des Streitwerts nach 
§ 68 des Gerichtskostengesetzes o-
der  

 4. in Folge einer Beschwerde gegen 
die Festsetzung des Verfahrenswerts 
nach § 59 des Gesetzes über Ge-
richtskosten in Familiensachen 

 geändert, so kann das Gericht seine ge-
troffene Kostenentscheidung von Amts 
wegen ändern. Wird die Kostenentschei-
dung nach Satz 1 geändert, ist auch eine 
bereits erfolgte Kostenfestsetzung von 
Amts wegen zu ändern. 

 (2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 
Satz 1 gilt § 319 Absatz 2 entsprechend. 
Vor der Entscheidung sind die Parteien 
zu hören. Die Änderung der Kostenent-
scheidung ist nur innerhalb von sechs 
Monaten zulässig, nachdem die Ände-
rung der Wertfestsetzung Rechtskraft er-
langt hat. Die Änderung der Kostenent-
scheidung hat keine Änderung der übri-
gen Teile des Urteils oder des Beschlus-
ses zur Folge. 

 (3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 
sind unanfechtbar. Auf Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 2 ist § 104 Absatz 3 
anzuwenden. 

§ 348 § 348 

(1) Die Zivilkammer entscheidet durch eines 
ihrer Mitglieder als Einzelrichter. Dies gilt 
nicht, wenn 

(1) Die Zivilkammer entscheidet durch ei-
nes ihrer Mitglieder als Einzelrichter. Dies 
gilt nicht, wenn 

2. die Zuständigkeit der Kammer nach § 
72a Absatz 1 und 2 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes oder nach dem Ge-
schäftsverteilungsplan des Gerichts we-
gen der Zuordnung des Rechtsstreits zu 
den nachfolgenden Sachgebieten be-
gründet ist: 

2. die Zuständigkeit der Kammer nach § 
72a Absatz 1 und 2 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes oder nach dem Ge-
schäftsverteilungsplan des Gerichts we-
gen der Zuordnung des Rechtsstreits zu 
den nachfolgenden Sachgebieten be-
gründet ist: 

a) Streitigkeiten über Ansprüche aus 
Veröffentlichungen durch Drucker-
zeugnisse, Bild- und Tonträger jeder 
Art, insbesondere in Presse, Rund-
funk, Film und Fernsehen; 

a) (weggefallen) 
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e) Streitigkeiten über Ansprüche aus 
Heilbehandlungen; 

e) (weggefallen) 

 Artikel 4 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Änderung des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensa-

chen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbar-

keit 

FamFG  

Vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 
2587), das zuletzt durch Artikel 34 Absatz 2 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist 

Das Gesetz über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), 
das zuletzt durch Artikel 34 Absatz 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 411 geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

INHALTSÜBERSICHT  INHALTSÜBERSICHT  

§ 84 § 84 

RECHTSMITTELKOSTEN RECHTSMITTELKOSTEN 

 § 84A 

 ÄNDERUNG DER KOSTENENTSCHEIDUNG 

 

§ 84a 

 Änderung der Kostenentscheidung 

 (1) Wird die Wertfestsetzung für die Ge-
richtsgebühren 

 1. nach § 55 Absatz 3 des Gesetzes 
über Gerichtskosten in Familiensa-
chen, 

 2. nach § 79 Absatz des Gerichts- und 
Notarkostengesetzes, 

 3. in Folge einer Beschwerde gegen 
die Festsetzung des Verfahrenswerts 
nach § 59 des Gesetzes über Ge-
richtskosten in Familiensachen oder 
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 4. in Folge einer Beschwerde gegen 
die Festsetzung des Geschäftswertes 
nach § 83 des Gerichts- oder Notar-
kostengesetz 

 geändert, so kann das Gericht seine ge-
troffene Kostenentscheidung von Amts 
wegen ändern. Wird die Kostenentschei-
dung nach Satz 1 geändert, ist auch eine 
bereits erfolgte Kostenfestsetzung von 
Amts wegen zu ändern. 

 (2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 
Satz 1 gilt § 42 Absatz 2 entsprechend. 
Vor der Entscheidung sind die Beteilig-
ten zu hören. Die Änderung der Kostent-
scheidung ist nur innerhalb von sechs 
Monaten zulässig, nachdem die Ände-
rung der Wertfestsetzung Rechtskraft er-
langt hat. Die Änderung der Kostenent-
scheidung hat keine Änderung der übri-
gen Teile des Beschlusses zur Folge. 

 (3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 
sind unanfechtbar. Auf Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 2 ist § 85 anzuwen-
den. 

 Artikel 5 

Verwaltungsgerichtsordnung Änderung der Verwaltungsge-
richtsordnung 

VwGO  

Vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zu-
letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) ge-
ändert worden ist 

§ 163 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

§ 163 § 163 

(weggefallen) (1) Wird die Wertfestsetzung für die Ge-
richtsgebühren 

 1. nach § 63 Absatz 3 des Gerichts-
kostengesetzes oder 
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 2. in Folge einer Beschwerde gegen 
die Festsetzung des Streitwerts nach 
§ 68 des Gerichtskostengesetzes 

 geändert, so kann das Gericht seine ge-
troffene Kostenentscheidung von Amts 
wegen ändern. Wird die Kostenentschei-
dung nach Satz 1 geändert, ist auch eine 
bereits erfolgte Kostenfestsetzung von 
Amts wegen zu ändern. 

 (2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 
Satz 1 gilt § 118 Absatz 2 entsprechend. 
Vor der Entscheidung sind die Beteilig-
ten zu hören. Die Änderung der Kostent-
scheidung ist nur innerhalb von sechs 
Monaten zulässig, nachdem die Ände-
rung der Wertfestsetzung Rechtskraft er-
langt hat. Die Änderung der Kostenent-
scheidung hat keine Änderung der übri-
gen Teile des Urteils oder des Beschlus-
ses zur Folge. 

 (3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 
sind unanfechtbar. Auf Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 2 ist § 165 anzuwen-
den. 

 Artikel 6 

Finanzgerichtsordnung Änderung der Finanzgerichts-
ordnung 

FGO  

Vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 
2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 27 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist  

§ 146 der Finanzgerichtsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 
679), die zuletzt durch Artikel 27 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 411) geändert worden, wird wie 
folgt gefasst: 

§ 146 § 146 

(weggefallen) (1) Wird die Wertfestsetzung für die Ge-
richtsgebühren 

 1. nach § 63 Absatz 3 des Gerichts-
kostengesetzes oder 
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 2. in Folge einer Beschwerde gegen 
die Festsetzung des Streitwerts nach 
§ 68 des Gerichtskostengesetzes  

 geändert, so kann das Gericht seine ge-
troffene Kostenentscheidung von Amts 
wegen ändern. Wird die Kostenentschei-
dung nach Satz 1 geändert, ist auch eine 
bereits erfolgte Kostenfestsetzung von 
Amts wegen zu ändern. 

 (2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 
Satz 1 gilt § 107 Absatz 2 entsprechend. 
Vor der Entscheidung sind die Beteilig-
ten zu hören. Die Änderung der Kostent-
scheidung ist nur innerhalb von sechs 
Monaten zulässig, nachdem die Ände-
rung der Wertfestsetzung Rechtskraft er-
langt hat. Die Änderung der Kostenent-
scheidung hat keine Änderung der übri-
gen Teile des Urteils oder des Beschlus-
ses zur Folge. 

 (3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 
sind unanfechtbar. Auf Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 2 ist § 149 Absatz 2 
bis 4 anzuwenden. 

 Artikel 7 

Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz 

Änderung des Rechtsanwalts-
vergütungsgesetzes 

RVG  

Vom 15. März 2022 (BGBl. I S. 610), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 365) ge-
ändert worden ist 

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. März 2022 (BGBl. I S. 610), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 365) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 19 § 19 

(1) Zu dem Rechtszug oder dem Verfahren 
gehören auch alle Vorbereitungs-, Neben- 
und Abwicklungstätigkeiten und solche Ver-
fahren, die mit dem Rechtszug oder Verfah-
ren zusammenhängen, wenn die Tätigkeit 
nicht nach § 18 eine besondere Angelegen-
heit ist. Hierzu gehören insbesondere 

(1) Zu dem Rechtszug oder dem Verfahren 
gehören auch alle Vorbereitungs-, Neben- 
und Abwicklungstätigkeiten und solche Ver-
fahren, die mit dem Rechtszug oder Verfah-
ren zusammenhängen, wenn die Tätigkeit 
nicht nach § 18 eine besondere Angelegen-
heit ist. Hierzu gehören insbesondere 
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6. die Berichtigung und Ergänzung der 
Entscheidung oder ihres Tatbestands; 

6. die Berichtigung und Ergänzung der 
Entscheidung oder ihres Tatbestands 
sowie die Änderung der Kostenent-
scheidung nach § 102 der Zivilpro-
zessordnung, § 84a des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, § 163 der 
Verwaltungsgerichtsordnung oder 
§ 146 der Finanzgerichtsordnung; 

 Artikel 8 

 Inkrafttreten 

 (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 am 1. Januar 2026 in 
Kraft. 

(2) Artikel 3 Nummer 1 und 2 und die Ar-
tikel 4 bis 7 treten am 1. Juli 2026 in Kraft. 

(3) Artikel 2 Nummer 1 tritt am Tag nach 
der Verkündung in Kraft. 




